
 

 

 
 
 
Reglement zur Übertragung aller Aufgaben 
 
der Sozialbehörden und des Sozialdienstes gemäss kantonaler Sozialhilfegesetzgebung an die 
Einwohnergemeinde Meiringen 
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Art. 1 1 Die Einwohnergemeinde Hasliberg überträgt der Einwohnergemeinde Meiringen als Sitz-

gemeinde integral alle Aufgaben und Kompetenzen, welche die Sozialhilfegesetzgebung 
der Sozialbehörde und dem Sozialdienst der Gemeinde überbindet. 

  
 2 Die Sitzgemeinde wird ermächtigt und verpflichtet, alle gemäss kantonaler Sozialhilfege-

setzgebung bzw. gemäss Anschlussvertrag notwendigen Entscheide im strategischen 
und operativen Bereich zu treffen. 

  
Art. 2 Die Einwohnergemeinde Hasliberg kann der Sitzgemeinde zusätzliche Aufgaben übertra-

gen, insbesondere im Bereich der nicht gesetzlichen Sozialhilfe. 
  
Art. 3 Die Einwohnergemeinde Hasliberg entsendet ein Mitglied in das von der Sitzgemeinde als 

regionale Sozialbehörde eingesetzte Organ (Kommission Sozialbehörde). Das entspre-
chende Mitglied ist durch den Gemeinderat Hasliberg zu wählen. 

  
Art. 4 Die Sitzgemeinde ist befugt, Verfügungen zu erlassen und persönliche und wirtschaftliche 

Hilfe gemäss der kantonalen Sozialhilfegesetzgebung zu leisten. 
  
Art. 5 Einzelheiten regelt der Anschlussvertrag. Dem Gemeinderat wird die Kompetenz erteilt, mit 

der Sitzgemeinde einen Anschlussvertrag abzuschliessen. 
  
Art. 6 Dieses Reglement tritt per 1. Januar 2022 in Kraft und ersetzt das Reglement vom 5. De-

zember 2002 zur Übertragung aller Aufgaben der Sozialbehörde und des Sozialdienstes 
gemäss kantonaler Sozialhilfegesetzgebung an die Gemeinde Meiringen. 

 
 
Die Gemeindeversammlung vom 12. August 2021 hat das vorstehende Reglement genehmigt. 
 
 
 
 
 
Arnold Schild Monika Wehren 
Gemeindepräsident Abteilungsleiterin zentrale Dienste 
 
 
Auflagezeugnis 
 
Die Abteilungsleiterin zentrale Dienste hat das vorstehende Reglement 30 Tage vor der beschlussfas-
senden Gemeindeversammlung öffentlich aufgelegt. Die Auflage wurde in den Anzeigern Oberhasli 
vom 9. Juli 2021 und 23. Juli 2021 bekannt gegeben. Die Inkraftsetzung per 1. Januar 2022 wurde im 
Anzeiger Oberhasli vom 20. August 2021 publiziert. 
 
 
 
 
 
Hasliberg, 20. August 2021 Monika Wehren 
 Abteilungsleiterin zentrale Dienste 


